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1. Entscheid 

Gesuchsteller 

Piratenpartei AarguLI. vertreten durch Rudolr Sommer. Tel. 079 774 56 82 

betreffend 

Platzbewilligung 

Standbc\\ iJJigung 

Unterschri ftensamm Jung 

Verte ilen von Luftballons 


Sehr geehrter !-Ierr Sommer 

Die Stadtpo li zei hat Ihr Gesuch vom 31. Juli 2014 um Erteilung der Bewi lligung geprOft und 
kann es unter den nachstehenden Auflagen bewilligen. 

Datum 	 Samstag. 16. August 20 14 
Zeit 	 während der Ladenöffnungszeiten 
Ort 	 Aamu. 1geh\eid (gemäss beigefügtem Plan) 
~tas 	 Unterschriftensammlung rUr die Ini tiat ive 

"WEG MIT DEM TAi\ZVERBOT" 
- Grat is-Abgabe von Luftballons mit l ogo 

Kosten 	 Platzgebühr Fr. 50.00 
Standgebührr r ransportlA uf- und Abbau Fr. 200.00 
Behandlungsgebühr Fr . 50.00 
Tota l Fr. 300.00 
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Als Bewilligungsempflinger sind Sie fOr die Einhaltung aller Authgen und Einschränkungen 
vo llumflinglich verantwortlich. 

Die Behandlungsgebühr ist auch dann geschuldet. wenn von der Bewilligung nicht Gebrauch 
gemacht \\ ird. Die Rechnungsstellung erfolgt mit separater Post. 

2. 	 Auflagen 

2.1 	 Passanten dOrfim weder behindert noch belästigt werden. 

2.2 	 Das VeT\\enden von Musikapparaten. Verstärkern. Megafone etc . ist untersagt. 

2.3 	 Ein Verkauf von Waren ist ni cht gestattet. 

2A 	 Der Marktstand \\;rd gegen Verrechnung durch das Stadtbauami gestell t und wieder ent· 
fernt. 

,_. ,- Am Stand ist eIße Affiche anzubringen. worauf Insti rulion und Zweck klar ersichtlich 
sind. 

2.6 	 Personen, die Flyer \'crteilen, Unterschriften sammeln oder an der Info-Kampagne 
beteiligt sind, müssen mit einem gut sichtba r angebrachten Namensschild (Brusthö
he) versehen sein. 

2.7 	 Aufdem Areal des Gemüsemarktes sind das Sammeln \'on Unterschriften und das Vertei
len von Flyer verboien. 

2.8 Wir behalten uns vor. im Bl>:darl"sfall J iese ßC\\ illigung zu annull ieren. fa ll s unerwartete 
Umstände dies erfordem. 

2.9 	 Die Bewilligung muss auf Verlangen der Polizei vo rgewiesen werden können. 

2.10 	 Der Platz ist nach dem Anlass in sauberem Zustand zu hinterlasscfI. 

2. 11 	 Weisungen und Anordnungen der Polizei müssen in jedem Falle eingehalten werden. 

2.12 AIlHiUige Dri ttkosten sind direkt vom Veranstalter zu übernehmen. Sollten sie dennoch 
bei der Stadtpoli zei anfallen. werden sie dem Bewilligungsemptanger oder der Bewilli
gungscmpfangerin separat verrechnet nötigenfa ll s kann vorgängig e in KosH.'ndcpositum 
verl angt werden. Es können z. B. fol gende Drillkosten entstehen: 

• 	 Aufwendungen des Werkhofes (Re inigen von Pl~itzen nach dem Anlass) oder der 
IBAarau sowie Stromverbrauch (Stadtpolizei Aarau). 

• 	 Allfjlligc Schäden an Plätzen oder der Grasnarbe. die durch die Nutzung oder beim 
Auf· und Abbau der In frastruktur entstehen. 

• 	 Ausserordent liche Kosten Hir die Aufrechterhaltung der öffentl ichen Ruhe. Ordnung 
und Sicherheit gemäss Gesetz über die Gewährung der ötTentlichen Sicherheit (Poli 
ze igesetz. PoIG. SA R 531 .200). Dekret über die Gewährle istung der öffentl ichen Si
cherheit (Polizt'idekret. PolO. SA R 531.2 10) und Verordnung über die Abgeltung der 
Leistungen der Kantonspo li zei durch die Gemeinden (Pol ize iabgeltungsverordnung. 
PAV. SAR 53111 7). 
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3. 	 Fahrverbotszone 

Ihre Standaktion findet innerhalb e iner Fahn'erbotszone statt. Diese Bewilligung berechtigt Sie 
zum Befahren dieser Zone ftir das Bringen und Holen der notwendigen Infrastrukturen. Ocr Gü
terumschlag muss ohne VerLug vo ll zogen werden. Das FahrLcug ist während der Standaktion 
auf einem ordenli ichen ParkpLatz abzustellen. 

4. 	 Haftung 

4. 1 Bewill igungsi nhabe nde haften gemäss den einschlägigen Bestimmungen des Bundes und 
der Kantone fti r Schäden. welche infolge Ausübung der Bewi ll igung und der dml1i t ver
bundenen Vorkehrungen an Personen und / oder Sachen - einschliesslich des ölTentliehen 
Grundes - entstehen. rvluss die Stadt rur einen solchen Schaden einstehen. haben die Be
'.villigungsinhabende vollen Ersatz zu leisten. 

4.2 	 Es entstehen keine Entschädigungsansprüche gegenüber der Stadt. wenn die Veranstaltung 
wegen nicht vorhcrsehbaren dringlichen Bauarbei ten oder aus anderen wichtigen Gründen 
nicht durchgefUhrt werden kann. 

s. 	 Rauchen 

Gemäss Art . lAbs. 2 lir. h und Art. 2 PaRG 1 ist das Rauchen in öflenllich zugänglichen Räu
men verboten. ausgenommen wenn mindestens 5 1 % der Sei tenfiächen von Zelten ofTen sind. 
Gemäss gängiger Prax is gilt ein [nfo- oder Werbestand als önentlich zugänglicher Raum. 

6. 	 Hinweis 

Wi rd bei Kontro llen durch die Stadtpolizei Aarau festgestell t. dass die vorer.vähnten Aunagen 
nich t e ingehalten werden. muss mit e inem umgehenden Bewi ll igungsentzug gerechnet werden. 
Eine Anzeige gemäss strafrecht lichen Bestimmungen bleibt vorbehalten. 

7. 	 Täuschung der Bewilligun gsbehörde 

Wurde diese Bewill igung wegen fa lschen. unvo ll ständigen oder irrellihrenden Angaben. wegen 
Vorenthalten der wahren Absichten der Gesuchstellerin oder des Gesuchste ll ers durch die Be
willigungsbehörde ausgestellt. entfallt diese Bewilligung nach Erkennung des tatsächlichen 
Grundes durch die Bö\ illigungsbehörde unverzüglich unter Strafandrohu ng von Art. 142 VStrR. 
Die Bewi lligung gilt als widerrufen und die DurchHlhrung. des Anlasses ist verboten. 

Einer even tuellen Einsprache in dil!scm Zusammenhang wi rd gestützt auf § 46 VRPG J die auf
schiebende Wirkung entzogen. 

I Bundesgesetz zum Schmz vor Passivrauchen vom 3. Oktober 2008 (PaRG: SR 818.3 \) 

1 Bundesgesetz Ober das Verwailungsslrafrecht (VSIrR) vom 22 . Ml1rl 1974 (SR 3 t3 .0) 

! Gesell. llber d ie Verwa ltungsrechlspnegc (Vcrwa hungsrcchlspnegegescl7.. VRPG) vom 4. Dezember 2007 

(SAR 27\ .200) 
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8. Hinweis auf die strafrechtlichen Bestimmungen 

Widerhandlungen gegen die in dieser Bewilligung festgelegten Bedingungen und Auflagen 
durch den Bewi ll igungsinhaber. die ßewilligungsi nhaberin. bzw. dessen Organe sowie aus· 
drücklic h oder stillschweigend ermäc ht igte wei tere Personen werden gestUtzt au f das Allgemei· 
ne Polizei reglement der Stadt Aara u zur Anzeige gebracht oder unterliegen gemäss Art. 292 des 
sch .....ei zerischen Strafgesetzbuc hes (S tGB) der Strafandrohung. Gegen die Verantwort lichen 
erfo lgt im \Viderhandlungs fall Strafanzeige. 

Die Best immung von Art ike l 292 StGB lautet wie folgt: 

,.Ungehorsam gegen amt liche Verfügungen : 

Wer der von eitler zuständigen Behörde oder ehre", zlutü"digell Beamtell unter Hin weis ollf 
die Stra!a"drohullg die3"es Artikels Oll ih" erlassene" Verj"üg""g "icht Folge leistet. wird mit 
Busse bestraft •• , 

Für die Durchtlihrung der Veranstaltung wünsche n wir Ihnen viel Erfo lg. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Polizeichef·Stv. 

\4. V ~~"'-vi-,. 
Adj A. vo n Dün ikcn 

Rückfragen an den Sachbearbeiter: 
Leiter· Stv. Dienststelle Gewerbe 
Wrn mbA R. BrUgger. 062 836 06 11 
Roger.bruegger'll'aarau,ch -

9. Rechnungsadresse 

Piratenpartei Aargau 
5000 Aamu 

10. ReChtsmittelbelehrung 

We nn Sie mit diesem Entsc he id nicht einverstanden sind. können Sie d ies dem Stadtrat innert 

einer nicht erstreckbaren Frist von 10 Tagen se it Zuste ll ung dieses Entscheids schriftlich mittei· 

Jen. Damit wird der Entscheid vollständ ig aufgehoben und der Stadtrat entsche idet se lber. 

Die schrifllich~ Mitteilung ist an keine Vo raussetzungen geknüpft.: sie kalUl einen An trag und 

e ine Begründung enthalten. 

Vorbehält lieh besonderer Bestimm ungen ist das Verfahren vor dem Stadtrat unentgeltli ch. Ein 

Anspruch auf Ersatz all falli ger Partei kosten besteht ni cht. 

Erfo lgt innert 10 Tagen keine schr iftlic he Mitte il ung. \vird der Entscheid rechts kräft ig und vo ll 

streckbar. 
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11. Verteiler 

Aeklin Mare<1 (per E·Mail). Haberstich Beat (E·~lai l CC) 
Stadtpolizei (2: ADfRcg) 

12. BeHauee 

erwähnt 
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